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Die Volksſchule in Baden .

Die badiſchen Schulverhälkniſſe erfuhren letztmals eine Ge—
ſamtneuordnung durch das Schulgeſetz vom 7. Juli 1910 . Einzelne
Beſtimmungen dieſes Geſetzes wurden inzwiſchen durch neue Ge⸗
ſetze bzw. durch die Verfaffung geänderk .

Nach den geltenden Beſtimmungen iſt der Unterricht in der
Volksſchule für alle die Volksſchule beſuchenden Schüler ge⸗
meinſam mit Ausnahme des Religionsunterrichts , ſofern die
Kinder verſchiedenen Bekenntniſſen angehören . ( Simultanſchule ,
ſeit 1876) . Die Schulpflichk umfaßt 8 Jahre und beginntmit dem 6. Lebensjahr und endek mit dem 14. ( Stichtag 30. Aprih .
Für ſchwächläche oder in der Entwicklung zurückgebliebene
Kinder kann bis zu zwei Jahren Nachſichk geübk werden , wenn ſie
nicht Privak - oder Anſtaltsunkerricht erhalten .

Für gering begabte Kinder können ( bei über 20 müſſen ) die
Gemeinden Hilfsklaſſen bzw. Hilfsſchulen errichten mit verminder⸗
ter Unkerrichtszeit und ermäßigten Unterrichtszielen .

Während an größeren Orten ſedes Schuljahr zugleich Klaſſe iſt ,
ſind in kleineren öfters mehrere Schuljahre zu einer Klaſſe zu⸗
ſammengefaßt . In Schulen mit nur 1 Lehrer bilden das 1. —3.
Schuljahr die 1. , das 4 . —8 . Schuljahr die 2. Klaſſe . Die Klaſſen
erhalten in der Regel geſonderten Unkerricht . Bei Halbtagsſchulenerhalten die oberen Klaſſen ihren Unterricht am Vormittag .

Der geſamte geſetzlich gebotene Unterricht iſt unentkgelt⸗lich . In manchen Gemeinden werden ſämtlichen Kindern die Lern —
mittel unentgeltlich verabfolgt , in anderen nur den unbemiktelten
(gilt aber nicht als Armenunterſtützung ) . Faſt an allen Schulen
beſtehen Schulbüchereien , die z. T. ſehr gut ausgeſtaktet ſind . Die
Koſten krägt die Gemeinde .

Amtlich eingeführtes Lehrbuch iſt nur das amllich be⸗
arbeitete Leſebuch . Die Einführung anderer Unterrichtsmittel fürdie Hand der Schüler bedarf der Genehmigung des Kreis - oder
Skadtſchulamts .

Geſetzlich gebotene Unkerri chksgegenſtände der
Volksſchule ſind : 1. Religion (3 St . ) , 2. Deutſche Sprache ( 6 —9 St. ) ,3. Größenlehre ( 3 —6 St . ) , a) Rechnen , b) Geometrie , 4. Heimat⸗Runde ( 3 —4 St . ) , für die unteren 3 Schuljahre ) , 5. Erdkunde
( 1 —2 St. ) , 6 . Geſchichte ( 1 —2 St . ) , 7. Nakurkunde ( 24 St. ) ,
) Nakurgeſchichte , b) Naturlehre , 8. Zeichnen ( 12 St . ) , Geſang
( 22 St . ) , 10. Leibesübungen für Knaden (2 St . ) ; wo ausgebildere
Lehrkräfte zur Verfügung ſtehen auch für Mädchen ; 11. Unkerrichtin weiblichen Handarbeiken ( 2 St ) , 12. Fremoͤſprachl . Unterricht
( auf Antrag der Gemeinden in Kurſen , Klaſſen , Bürgerſchulen ) ,13. Wo die örklichen Verhältniſſe es geſtatten , kann 1 Turn⸗
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ſtunde zur Erteilung von Schwimmunkerricht verwendet werden .
Stoffpläne für die einzelnen Unterrichtsfächer werden durch die
Lehrkörper bzw . Dienſtſtellenausſchüſſe bearbeitet und ſind der
Aufſichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen .

Die Zahl der wöchentlichen Unterrichksſtunden beträgt
im 1. Schuljahr 16 - —18 Stunden , im 2. Schuljahr 16 —21 , im 3. Schul⸗
jahr 16 —24 und vom 4. Schuljahr an 20 —32 Skunden . Die

niederſte Stundenzahl wird als „einfache “ , erhöhte als „erweiterte “
Unterrichtszeit bezeichnet . Bei nur einer Lehrkraft an einem
Orte kann die Geſamtſtundenzahl der zwei Klaſſen auf 32 Wochen⸗
ſtunden ermäßigt werden , wenn wegen der Raumverhältniſſe
nicht alle 8 Schuljahre in einigen Stunden gemeinſam unkerrichtet
werden können .

Der Religionsunterrichk wird durch die Kirchen⸗
und Religionsgemeinſchaften beſorgt und überwacht . Der Lehr⸗
plan für den Religionsunterricht wird von den oberſten geiſtlichen
Kirchenbehörden aufgeſtellt . Bei Erteilung des Religionsunkerrichts
wird die Kirche durch die dazu bei der Seminarenklaſſung für be⸗

fähigt erklärten Lehrperſonen unkerſtützt . Der Lehrer iſt , vorbe⸗

haltlich der Beſtimmungen der Reichsverfaſſung , zur Erteilung bis

zu ſechs Religionsſtunden verpflichket . Die Inſpekloren für den

Religionsunterricht werden von der betreffenden Kirchenbehörde
ernannt .

Der allgemeine Unterrichk wird durch „ Hauptlehrer “
planmäßige Lehrer ( Vertretung offener Stellen durch „ Schulver —

walker “ , bei Erkrankung durch „Hilfslehrer “ ) und durch „ Lehrer “
— nichtplanmäßige ( Verkrekung durch „Hilfslehrer “ ) erkeilt .

Bei Schulen mik nur Schülern eines Bekenntniſſes ſollen
nur Lehrer des betreffenden Bekenntniſſes ange⸗
ſtellt werden ; bei gemiſchten Schulen und nur einem Lehrer wird
der Lehrer dem Bekennknis der Mehrheit entnommen ; bei einer

Winderheit von mehr als 40 Schülern ſoll ein Lehrer bzw . Haupk⸗
lehrer dieſer Minderheit angehören ; in allen andern Fällen iſt bei
der Verteilung der Stellen auf das religiöſe Bekenntnis der

Schüler kunlichſt Rückſicht zu nehmen .

Die Verrechnungsziffer für eine Lehrkraft iſt 55 Schü⸗
ler für Unterricht in weiblichen Handarbeiten 250 Schülerinnen . Für
die ſich ( nach dem Durchſchnitt der Jahre 1922 , 1923 und 1924 )
hiernach ergebenden Lehrkräfte übernimmk der Staat den Auf⸗
wand . Darüber hinaus können Gemeinden auf ihre Koſten „über⸗

geſetzliche “ Lehrkräfte anſtellen . Von den Stellen iſt bei 2 —6

Lehrſtellen eine , bei mehr jede 7. Skelle mit einer nichtplanmäßigen
Lehrkraft zu beſetzen , bei übergeſetzlichen Lehrkräften jede 5. Skelle

( Verhältnis wie 6 : 1, bzw wie 4 : 1 ) Über die Zahl der Lehrkräfte
gibt S. 51, über die Beſoldung der Nachtrag Auskunft .
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3. Zt . wird aus Gründen des Abbaues jede freiwerdende
3. planmäßige Stelle nicht mehr beſetzt . Die Ruhegehalte für alle
Lehrkräfte zahlt der Staat .

Die Pflichkſtundenzahl eines Lehrers beträgk in der
Regel 32.

Die Schulleitung geſchieht bei mehr als 3 Haupklehrern
durch „ Oberlehrer “ , bei über 10 Lehrkräften durch „Rekkoren “,
„Stadtſchulräte “ und „ Direkloren “ . ( Oberlehrer und Rektoren auchan größeren Orten als Leiter der einzelnen Schulabteilungen . )

Den ſachlichen Aufwand für ihre Schulen krägt die Ge⸗
meinde , insbeſondere für den Bau , die Unkerhalkung und Errichtungvon Schulhäuſern ( im Bedürfnisfall ſtaakliche Unkerſtützung ) , Be⸗
reitſtellung von Lehrmikteln ufw . Die früheren „Lehrerwohnungen “
ſind durch das Beſoldungsgeſetz Mietwohnungen geworden .

Jeder Schulork iſt zugleich Schulverband , für die Fort⸗
bildungsſchule ( 3jährig ) ſind ofk mehrere Schulorke zu einem Schul⸗
verband vereinigkl . Die Neuerrichkung oder Aufhebung von Schulen
erfolgt durch Entſchließung des U. M.

Die oberſte Schulaufſicht geſchieht durch das Miniſteriumdes Kultus und Unkerrichts (ſ. S. 5 ) , die mikklere Schulaufſicht
durch 14 Kreis - und 5 Sbadtſchulämker . Die „erſten “ Beamten habendie Amtsbezeichnung Kreis . und Skadtſchulrat , bzw . Kreis - und
Sladtoberſchulrat , die zweiten Beamken Schulrat ( . S. 53) . Den
Kreis - bzw. Stadkſchulämtern unkerſtehen auch die nicht⸗ſtaaklichen
Lehr - und Erziehungsanſtalten mit dem Recht der Einſichtnahmeund der Vornahme von Prüfungen .

Bei jedem Kreis - bzw. Skadtſchulamt beſteht ein Dienſt⸗
ſtellenausſchuß aus 15 Witgliedern . Vorſitender desfelben
iſt der Kreis - bzw. Stadtſchulrak ; die Mitglieder beſtimmen einen
„ Obmann “ . ( S. S. 53. ) Daneben beſtehen an jedem Ort mit über
20 Lehrkräfken örtliche Dienſtſtellenausſchüſſe , deren Mitglieder⸗zahl ſich nach der Größe des Kollegiums richket . Kleinere Orke
beſtimmen einen „ Verkrauensmann “ .

Die örkliche Schulaufſicht und die Verwaltung des
örklichen Schulvermögens wird durch die „ Orksſchulbehörde “ ge⸗führt . Wilglieder desfelben ſind : der dienſtälteſte Lehrer bzw.der Schulleiker , ein Ortspfarrer jedes vertretenen Bekennkniſſesund der Schularzt , dazu in Gemeinden mit unter 4000 Einwohnernder Gemeinderak , in Gemeinden mil über 4000 Einwohnern Schul⸗ausſchuß ) ein Bürgermeiſter oder Gemeinderat als Vorſitzenderund 4 —20 vom Gemeinde - bzw. Stadtratk auf die Dauer von ſechsJahren berufene Männer und Frauen aus der Bürger - und
Lehrerſchaft . Schulärzte müſſen in allen Gemeinden mik über 10
Lehrkräften beſtellt werden ; in kleineren Gemeinden wird ihreAufgabe einem Schularzt oder dem Bezirksarzt überkragen . Die
örtliche Schulaufſicht umfaßt die Schulpflege und , wo ein Oberlehrer
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oder ein Rekkor iſt , auch den Unterrichtsbetrieb . ( Sonſt Kreis -

ſchulamt ) .
Der Gemeinderat hat das Recht der Beſchlußfaſſung

über alle Einrichtungen und Veranſtaltungen , die eine geldliche Be⸗

laſtung der Gemeinde bedingen , wie Bermehrung der Lehrer —

ſtellen und Schullokale , Einführung von Sonderunterricht , dazu

das Vorſchlagsrechk für Beſetzung der Lehrerſtellen .
Die Verhältniſſe des geſamten Volksſchulweſens der Städte

werden , ſoweit das Geſetz es zuläßt , durch Orts ſta kut feſtgelegt .
An den Beſuch der Volksſchule ſchließt ſich für alle Schüler

und Schülerinnen , die keine höhere Schule beſuchen , der Be ſuch
der Gewerbeoder Handelsſchule , oder der 3jährige

Beſuch der zur Volksſchule zählenden For kbildungsſchule

an .

Schulkunde .

Wichtige Geſetze und Verordnungen .

Abbauverordnung 1924 S. 21, 29, 33, 1926 S. 58.

Einſtellung des Abbaues 1926 S. 23.

Abfindung für verheirateke Lehrerinnen 1025 .

Arztliches Zeugnis bei Erkrankung 1894 Nr . 3.

Aufbewahrung der Schulakten 1913 S. 3.

Aufnahme in die Volksſchule 1915 S. 378 .
in die Höheren Schulen 1926 S. 7,

Die 7 von Kranken in d. Landesbäder B . Baden u. Dürrheim .

1920 S. 142 .

Ausgrabungen und Funde 1926 S. 138.

Ausbildung von Blindenlehrern 1918 R 35

von Forkbildungsſchullehrern 1919 S. 130, 186.

von Handarbeikslehrerinnen 1925 Nr . 79.

von Taubſtummenlehrern 1915 Nr . 23.

55 küchtiger Schüler 1925 S. 132 .

Ausſtattung und Reinigung der Schulzimmer 1913 S. 391 .

Badiſche Lichtſpiele 1925 Nr . 9.

Beamkengeſetz 1908 S. 226 .
Vollzugsverordnung 1909 S. 165 .

1 Anwendung auf Lehrer 1910 S. 221 .

Beaufſichtigung des Religionsunterrichts 1913 S. 362 , 1921 24. Nov .

Beihilfe einmalige an Landesbeamke 1925 S. 83.

an Hinkerbliebene planm . Beamlen 1921 S. 93, 1923 S. 143.

6 in beſonders begründeten Fällen 1911 S. 214 .

Bekämpfung ſchädlicher Inſekten 1916 S. 77.
des Unkrauts 1917 S. 69, 97, 108.

überkragbarer Krankheiten 1911 .

7.
7.
7.
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